
  

Einwendungen/ Stellungnahmen der 
Interessengemeinschaft Herzebrock – Clarholz e.V. 
zur Neuaufstellung Regionalplan OWL – Entwurf 2020  

● Die Interessengemeinschaft Herzebrock-Clarholz e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. 

● Ziel des Vereins ist unter Anderem das darauf Hinwirken auf eine bedarfsgerechte, 
zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Gemeinde Herzebrock – Clarholz.



  

Feststellung der fehlenden Konformität des Regionalplan - 
Entwurfes zum gültigen Landesentwicklungsplan NRW

Ausweisung der gezeichneten ASB und GIB Flächen H1 und H3 widersprechen 
der Zielvorgabe 6.1-1 des Landesentwicklungsplanes NRW
● 22 ha ASB und 44 ha GIB sind die Flächenzuweisungen für Herzebrock-Clarholz
● Durch die Ausweisung H2 sowie C1; C2 unter Hinzuziehung der Entwicklungen 

Gewerbegebiet Aurea und Flughafen Marienfeld/ Gütersloh sind mehr als die 
zugewiesenen Flächen gesichert.

● Die ausgewiesenen Rücknahmen der bereits ausgewiesenen ASB – Flächen ist zu 
Begrüßen. 

● Das Interesse der Gemeinde in Hinblick auf Entwicklung der Fläche H2 ist zu Begrüßen. 
Allein hier sind die 22 ha ASB bereits ausgereizt.

● Die Bevölkerungszahl in Herzebrock – Clarholz stagniert.



  

Feststellung der fehlenden Konformität des Regionalplan - 
Entwurfes zum gültigen Landesentwicklungsplan NRW

Gebietsentwicklung „H1“ widerspricht den 
Zielvorgabe 6.1-4 des Landesentwicklungsplanes 
NRW

● Forderung der Ausweisung als landwirtschaftliche 
Kernzone 



  

Feststellung der fehlenden Konformität des Regionalplan - 
Entwurfes zum gültigen Landesentwicklungsplan NRW

Gebietsentwicklung „H3“ widerspricht den 
Zielvorgaben 6.1-4 des LEP NRW

● H3 „gelber Bereich“ wäre wenn bis zum 400 Meter 
Korridor der  380 KV Leitung darstellbar.

● Auf Grund der Flächenzuweisung kein GIB Gebiet 
auszuweisen. 44 ha würden bei Erweiterung Aurea 
und Flughafen Marienfeld aufgebraucht werden. 



  

Feststellung der fehlenden Konformität des Regionalplan - 
Entwurfes zum gültigen Landesentwicklungsplan NRW

Die Darstellung des Grünzuges zeigt nicht den realen 
Verlauf und wird durch noch nicht vorhandene Plangebiete 
nicht entsprechend der Gegebenheiten wiedergegeben. 

● Ziel 2-3 des LEP NRW wird nicht gewürdigt
● Ziel F6 des Regionalplans wird nicht gewürdigt
● Alternative Flächen stehen entsprechende der Vorgaben aus 

dem LEP zur Verfügung



  

Feststellung der fehlenden Darlegung gültiger Ratsbeschlüsse im 
Regionalplan - Entwurf

Herausnahme der Darstellung des 4. Bauabschnittes der nördlichen Entlastungsstraße

Begründung:
● Der Rat lehnte am 16.12.2015 mittels Ratsbeschluss den Bau des 4. Bauabschnitts erneut ab.
● Im Ratsbeschluss 2008 wurde beschlossen, den 4. Bauabschnitt erst nach einer durchzuführenden 

Variantenprüfung darzustellen. Dies ist bis dato nicht geschehen. Somit ist die Darstellung unrichtig.
● Die Darstellung des 4. Bauabschnittes widerspricht den Zielen F1; F6 Regionalplan sowie
● Widerspruch zum Ziel 8.1-2 LEP NRW.  B 64n bringt die Entlastung in den Ortsteilen Herzebrock 

und Clarholz



  

Feststellung der fehlenden Darlegung gültiger Ratsbeschlüsse im 
Regionalplan - Entwurf

Die L 806n, geplant als Nordumfahrung Clarholz ist im Regionalplan nicht aufgeführt.

Es besteht hierfür ein gültiger Ratsbeschluss vom 15.12.2010 die Planungen auf Landesebene 
aufzunehmen.

Begründung:
● Hohe Verkehrsbelastung, unter anderem die Zunahme der LKW Verkehre die aus Oelde Richtung Harsewinkel 

oder Marienfeld den Ort Clarholz durchqueren, um auf die B64 oder auf die  A2 Fahrtrichtung Ruhrgebiet zu 
fahren.

● Die vorhandenen innerörtlichen Straßenzüge sind zur Aufnahme der Verkehre nicht ausgelegt und sind bereits 
heute an den Kreuzungsbereichen überlastet. 

● Zunahme der Verkehre durch den Bau der B64n und B513n sowie der Entwicklung der Industrien im Kreis und 
Entwicklung des Gewerbegebiet Flughafen Marienfeld.

L 806n
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